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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Helmut Lippelt und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 13/9102 - 

Verlauf des Rundwanderweges im Rahmen des Bundesprojektes „Brut- und 
Rastgebiet Meerbruch" 

Das Bundesprojekt „Brut- und Rastgebiet Meerbruch" am Steinhuder 
Meer wurde 1990 begonnen. Es hat eine Laufzeit bis zum Jahre 2001. 
Das Projektgebiet ist 1 076 ha groß. Die Bundesrepublik Deutschland 
fördert die Maßnahme mit 9,4 Mio. DM (75 % der Gesamtsumme). Die 
Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes war zwingende Vor-
aussetzung für das Gelingen des Projektes. Der Entwicklungsplan wurde 
1994 von der Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsökologie (ALAND) 
vorgelegt. Darin sind u. a. Maßnahmen der Erholungsnutzung (wie die 
Verlegung des Rundwanderweges) vorgesehen. 

Auf Einladung des Bundesamts für Naturschutz fand am 4. März 1997 
ein Erörterungstermin statt, in dem fünf Trassenvarianten vorgestellt 
wurden, die von einer ganzjährigen Öffnung des Heudamms (Teilstück 
des Rundwanderweges, der durch die Kernzone des Naturschutz-
gebietes führt) bis zur Umgehung der Kernzone bei gleichzeitiger 
Schließung des Heudamms reichten. 

— Das Bundesamt für Naturschutz hat dem „Naturpark Steinhuder 
Meer" mit Schreiben vom 6. August 1997 mitgeteilt, daß die „Ab-
wägung der unterschiedlichen Interessen ... einen längeren Zeit-
raum in Anspruch genommen und nun einen Abschluß erreicht" 
habe. „Frau Bundesministerin Dr. Merkel (habe) nunmehr eine Ent-
scheidung zugunsten der Wegevariante 4 getroffen. " 

— Diese Entscheidung hat unter den Naturschützern der Region, insbe-
sondere in den Naturschutzbehörden der drei beteiligten Landkreise 
Hannover, Nienburg und Schaumburg, zu großem Unverständnis und 
der Feststellung geführt, daß diese bislang nicht begründete Ent-
scheidung der naturschutzfachlichen Zielsetzung zweifellos nicht ge-
recht werde. 

1. Was waren die Interessen, die bei der „Abwägung unterschiedlicher 
Interessen" die Bundesministerin Dr. Angela Merkel dazu veranlaß-
ten, zugunsten der Wegevariante 4 (ganzjährige Besucherführung 
durch die Kernzone des Naturschutzgebietes) statt der von den 
Naturschutzfachbehörden der anliegenden Landkreise befürwor-
teten Variante 3 (Verlegung des Rundwanderweges mit pe riodischer 
Sperrung der Kernzone des Naturschutzgebietes) zu entscheiden? 
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Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der Wegeva-
riante 4 waren die Bedenken, die nach dem Ortstermin am 5. März 
1997 von einzelnen betroffenen Ortsgemeinden gegen eine Ver-
legung, bzw. zeitliche Sperrung des traditionell . bestehenden 
Wanderweges am Heudamm geltend gemacht wurden und die 
damit verbundene, wesentliche Frage der Akzeptanz des Pro-
jektes, die entscheidend von der Einstellung der im Bereich des 
Projekt-Einzugsgebietes lebenden Bevölkerung abhängig ist. 

2. Zugunsten welcher Variante hat sich das Bundesamt für Naturschutz 
als oberste Fachbehörde in Beratung der Bundesministerin Dr. 
Angela Merkel ausgesprochen? 

Aufgrund der beim Ortstermin gesammelten Eindrücke hat das 
Bundesamt für Naturschutz einen Vorschlag zugunsten der 
Wegevariante 3 einschließlich Untervariante 2 unterbreitet. 

3. Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus der einstimmig 
vom Ausschuß für Naturschutz und Landschaftspflege des Land-
kreises Nienburg getroffenen Aussage, daß eine ganzjährige Be-
sucherführung durch die Kernzone des Naturschutzgebietes „nicht 
nur die naturschutzfachliche Zielsetzung gefährde", sondern da-
durch die insgesamt für dieses Gebiet vorgesehenen 12,45 Mio. DM 
(davon 9,4 Mio. DM vom Bund) für Flächenerwerb, Pflege und Ent-
wicklung des Naturschutzgebietes zu einer „Fehlinvestition" zu 
werden drohen? 

Angesichts einer Projektgebietsgröße von über 1 000 ha, einer 
Vielzahl im Zuge des Projektes bereits durchgeführter und noch 
geplanter Extensivierungs- und Wiedervernässungsmaßnahmen, 
aufgrund derer bereits wesentliche Verbesserungen im Gebiet 
erreicht werden konnten, und in der Erkenntnis, daß sich der 
„Meerbruch" trotz des traditionell bestehenden Wanderweges im 
Bereich „Heudamm" bereits vor Beginn der Förderung zu einem 
bundesweit bedeutenden Lebensraum für gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten entwickeln konnte, befürchtet die Bundesregie-
rung nicht, daß das Projekt zu einer „Fehlinvestition" werden 

könnte. 

4. a) Kann die Bundesregierung einen vergleichbaren Fall nennen, wo 
die oberste Naturschutzbehörde oder das Ministerium bei Anlage 
oder Vergrößerung eines Naturschutzgebietes auf die auf zwei bis 
drei Monate Brutzeit beschränkte Sperrung eines Radfahrweges 
verzichtet hat, der mitten durch das Brutgebiet führt? 

Der Bundesregierung ist kein Fall bekannt, der mit den Gege-
benheiten im Meerbruch vergleichbar ist. 

b) Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß mit einem Bruch-
teil der zur Einrichtung dieses Naturschutzgebietes verfügbaren 
öffentlichen Finanzmittel die Einrichtung eines landschaftlich 
reizvollen Radfahrweges möglich ist, der das zentrale Brutgebiet 
umgeht und touristisch einen höheren Wert hat als der direkt 
durch das Brutgebiet führende Heudamm? 
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Die Bundesregierung teilt grundsätzlich die Auffassung, daß die 
Realisierung jeder der möglichen Wegevarianten, von denen die 
jetzt gewählte zu den kostengünstigsten Varianten zählt, die 
finanzielle Dimension des Projektes und des Förderprogramms 
nicht gesprengt hätte. Jedoch darf die Durchführung einer Maß-
nahme nicht allein von der Möglichkeit ihrer Finanzierung ab-

hängig gemacht werden. 




